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Der Vorstand des Österreichischen Judoverbandes hat in Bezug auf die Umsetzung 
der internationalen Judogi-Regeln folgende Punkte beschlossen: 

 

 

Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Europäischen Judo Union (EJU) und der 
Internationalen Judo Föderation (IJF) gelten die Bestimmungen der EJU/IJF (auch für 
jene Veranstaltungen, die in Österreich ausgetragen werden). 

 

Für die Teilnahme an Veranstaltungen des Österreichischen Judoverbandes (Öster-
reichische Meisterschaften inklusive Bundesliga) gelten folgende Bestimmungen: 

 

 

Bis 31.12.2015:  Die 2014 beschlossene Übergangsfrist hinsichtlich der Länge des 
Ärmels (Sokuteiki-Regel 2013, Ärmel bis 5cm vor Handgelenk, kein 
IJF-Label) gilt bis 31.12.2015.  

 

 

 
 

Ab 01.01.2016:  Die Judogi-Regeln von EJU/IJF werden hinsichtlich der Ärmellänge 
(Sokuteiki-Regel + Jacke muss bis an das Handgelenk reichen) in al-
len Altersklassen übernommen. 

 

Bei Veranstaltungen des Österreichischen Judoverbands (ÖM inkl. 
BL) wird jedenfalls bis 31.12.2016 kein IJF-Label notwendig sein. 


